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– Berichtigung Schülerfahrtkostensatzung S. 2

Amtliche Bekanntmachung

Satzung über den Vorhaben- und
Erschließungsplan Nr. 16

„Zeppelinstraße/Kastanienallee“

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat auf ihrer Sitzung am 05.06.2002 den Vorhaben- und 
Erschließungsplan Nr. 16 „Zeppelinstraße/Kastanienallee“ als Sat-
zung beschlossen. 
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Der Beschluss des Vorhaben- und Erschließungsplans wird hiermit
gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) bekanntgegeben. Mit
der Bekanntmachung im Amtsblatt für die Landeshauptstadt
Potsdam tritt der Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 16 
„Zeppelinstraße/Kastanienallee“ in Kraft. Jedermann kann ihn und
die dazugehörige Begründung bei der Landeshauptstadt Potsdam,
Der Oberbürgermeister, Fachbereich Stadtplanung und Bauord-
nung, Hegelallee 6 – 10, Haus 1, 8. Etage, während der Dienst-
stunden einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauBG sowie
§ 44 Abs. 4 und § 39 BauGB über die Geltendmachung etwaiger
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige
Nutzung durch diesen Vorhaben- und Erschließungsplan und über
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, der in § 214
Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie die in
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichneten beachtlichen Mängel
des Abwägungsvorgangs sind unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb von zwei Jahren nach dieser Bekanntmachung schriftlich
gegenüber der Landeshauptstadt Potsdam unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Potsdam, den 4.7.06

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung über den Vorhaben- und Erschließungs-
plan Nr. 16 „Zeppelinstraße/Kastanienallee“ der Landeshauptstadt
Potsdam wird hiermit gemäß § 19 Abs. 2 der Hauptsatzung der
Landeshauptstadt Potsdam vom 11.11.2004, zuletzt geändert
durch Satzung vom 28.03.2006, öffentlich bekannt gemacht.

Die gesamte Satzung, einschließlich der zur Satzung gehörenden
farbigen Planzeichnung mit der Darstellung des räumlichen Gel-
tungsbereichs des Vorhaben- und Erschließungsplans, liegt dau-
erhaft zu jedermanns Einsicht bei der Landeshauptstadt Potsdam,
Der Oberbürgermeister, Fachbereich Stadtplanung und Bauord-
nung, Hegelallee 6 – 10, Haus 1, 8. Etage, während der Dienst-
stunden vor.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ist nach
§ 5 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit
der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung angezeigt worden
ist. Die Anzeige muss gegenüber der Gemeinde erfolgen, die 
verletzte Vorschrift bezeichnen und die Tatsachen angeben, die
den Mangel der Satzung ergeben.

Im Rahmen der Ersatzbekanntmachung findet die öffentliche Aus-
legung der Planzeichnung mit der Darstellung des räumlichen Gel-
tungsbereichs des Vorhaben- und Erschließungsplans im Original-
maßstab M 1 : 500 gemäß § 19 Abs. 3 der Hauptsatzung der Lan-
deshauptstadt Potsdam vom 11.11.2004, zuletzt geändert durch
Satzung vom 28.03.2006, in der Zeit vom 

20. Juli 2006 bis zum 02. August 2006

statt.

Ort: Landeshauptstadt Potsdam – Der Oberbürgermeister, Fach-
bereich Stadtplanung und Bauordnung, Hegelallee 6 – 10,
Haus 1, 8. Etage

Zeit: montags bis donnerstags 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr
freitags 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Potsdam, den 4.7.06

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

Berichtigung
Schülerfahrtkostensatzung

Berichtigung zur Satzung über die Erstattung von Schülerfahrt-
kosten sowie die Beförderung von Schülerinnen und Schülern der
Landeshauptstadt Potsdam vom 12. Juni 2006.

Im Amtsblatt Nr. 8/06 vom 29. Juni 2006 wurde die o.g. Satzung
veröffentlicht. Versehentlich fehlte im ersten Satz das Datum der
Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung. 

Richtig muss der Satz lauten:

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt
Potsdam hat in ihrer Sitzung am 07.06.2006 folgende Satzung
beschlossen.


